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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.04.1988

Norm

B-VG Art18

Rechtssatz

Der keine gesetzliche Determination erfordernde Freiraum, der den Selbstverwaltungskörpern zugebilligt wird,

erstreckt sich nur auf die Gestaltung der inneren Organisation der Selbstverwaltungsorgane, etwa

Geschäftsordnungen und Haushaltsordnungen, die weder eine unmittelbare Außenwirkung gegenüber den

Mitgliedern noch gegenüber Außenstehenden entfalten.
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